Neuer Kollektivvertrag der Angestellten des Gewerbes 
gültig ab 1.1.2010
Die Kollektivvertragsverhandlungen der Bundessparte Gewerbe und Handwerk mit der GPA führten bei den Angestellten zu folgendem Ergebnis: 
1. Erhöhung der monatlichen Mindestgehälter: 
Verwendungsgruppen I und II um 1,5 %, 
Verwendungsgruppen III und MI um 1,35 %, 
Verwendungsgruppen IV und MII um 1,25 %, 
Verwendungsgruppen V und MIII um 1,15 % sowie 
Verwendungsgruppe VI um 1 %.
2. Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen um 1,5 %
3. Erhöhung der Nachtarbeitszulage um 1,5 %.
4. Rahmenrecht
· § 4b (bisher: Kurzarbeit) erhält die neue Überschrift „Mehrarbeit bei Teilzeit“.
· Anhang 4 (Sozialpartnervereinbarung alt zur Kurzarbeit) wird ersatzlos gestrichen.

· § 8b (Anrechnung des Karenzurlaubes) lautet neu:

„Die erste Karenz im Dienstverhältnis wird für die Bemessung der Kündigungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (Unglücksfall), das Urlaubsausmaß sowie der Abfertigung nach §§ 23 und 23a AngG bis zum Höchstausmaß von 22 Monaten angerechnet.“
· In § 10 Abs. 1 lit. a wird das Wort „vorübergehend“ gestrichen.
5. Geltungsbeginn:
01.01.2010
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